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ERSTELLT DURCH ERSTELLT AM S ITZUNGSTEIL

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung 20.07.2021 öffentlich

GREMIUM STATUS TERMIN E INLADUNG TOP

Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung beschließend 23.02.2021 1/20

Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung beschließend 08.06.2021 3/20

Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung beschließend 24.08.2021 4/20

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Bestellung der Schriftführerin und der stellvertretenden Schriftführerin für den Ausschuss
für Stadtentwicklung und -planung

F INANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die inklusive Entwicklung der Stadt Lünen.

KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf das Klima.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss bestellt gemäß § 52 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 GO NRW i.V. mit § 26 Abs. 2 der
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Lünen
1. Frau Inga Backhove zur Schriftführerin
2. Frau Bettina Rouwenhorst zur stellvertretenden Schriftführerin

des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung des Rates der Stadt Lünen.

Der Bürgermeister
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SACHDARSTELLUNG
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